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Vorsorgevollmacht

Das Thema Vorsorge für den Fall des Falles ist 
ein sehr sensibles und gerne auf die lange Bank 
geschobenes Thema. Wer beschäftigt sich 
schon gerne mit Krankheit, Gebrechen und Tod.

Aber was passiert, wenn man plötzlich die wich-
tigen Dinge des Lebens nicht mehr selbst erle-
digen kann?

Bei einfachen Angelegenheiten, wie etwa dem 
Besorgen von Medikamenten, können Angehö-
rige das für Sie erledigen. Bei rechtsverbindli-
chen Erklärungen und sonstigen wichtigen Ent-
scheidungen trifft dies nicht zu.

Anders als Eltern gegenüber ihren minderjähri-
gen Kindern können Erwachsene – seien es 
auch die nächsten Angehörigen - nur in folgen-
den Fällen für andere entscheiden:
1. Aufgrund rechtsgeschäftlicher Vollmacht
2. Bei gerichtlicher Bestellung als Betreuer

Im Unterschied etwa zu einer Betreuungsverfü-
gung kann der Bevollmächtigte Ihre Angele-
genheiten auch schon ohne gerichtliche Bestel-
lung erledigen. Falls die Vorsorgevollmacht aber 
nicht alle Angelegenheiten abdeckt, wird für 
den Rest ein Betreuer bestellt. Sicherheitshalber 
sollten Sie zusätzlich eine Betreuungsverfügung 
abgeben. Es wird zudem empfohlen, eine Pati-
entenverfügung an die Vorsorgevollmacht an-
zuheften (vgl. die anderen Broschüren der 
Kanzlei).

Falls Sie z.B. mehrere Bevollmächtigte einset-
zen, einen Kontrolleur bestimmen oder noch 
weitere Handlungsanweisungen festlegen
möchten, sollten Sie den Rat eines Rechtskun-
digen einholen.

Umseitiges Formular genügt für die alltäglichen 
Geschäfte. Sie müssen allerdings dennoch zu 
einem Notar, wenn der Bevollmächtigte auch 
zum Übertragen von Grundstücken berechtigt 
sein soll, Sie ein Handelsgewerbe betreiben 
oder Gesellschafter einer Personen- oder Kapi-
talgesellschaft sind. Banken und Sparkassen 
akzeptieren meist nur ihre eigenen Vollmachts-
formulare, Sie sollten also zusätzlich mit Ihrer 
Bank sprechen und dort eine weitere Vollmacht 
ausfüllen.

Sie müssen die Vollmacht eigenhändig mit Ort, 
Datum und vollständiger Unterschrift versehen.
Um Ihre Geschäftsfähigkeit im Zweifelsfall bes-
tätigen zu lassen, sollte jedoch ein Notar die 
Vollmacht beurkunden. 

Bedenken Sie abschließend, dass 
die Urkunde auch gefunden 
werden muss. Sie können daher 
z.B. entweder einen Hinweis in 
Ihre persönlichen Unterlagen 
einfügen, die Sie immer bei sich 
tragen oder dem Bevollmächtig-
ten - bei entsprechendem Ver-

trauen - die Urkunde gleich aushändigen. Miss-
brauchsgefahr besteht aber grundsätzlich, weil
die Vorlage der Urkunde an Dritte sofort und
nicht erst im Ernstfall zur Vertretung befugt.

Angaben im Text und im Formular ohne Gewähr. Nov 2009

Herausgeber:                          
Anwaltskanzlei Walther
Hauptstraße 28
88079 Kressbronn
Tel.: 07543 95053 Fax: 07543 7080

Kurzinformation zur Vorsorge-
vollmacht mit Vollmachtsformular

Vorsorgevollmacht

Seien Sie vor-
ausschauend -
und planen Sie 
für das             
Unvorherseh-
bare...
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